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Warum ist dieser Diskurs erforderlich 
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• Weil Kinder in Wohnungsnotlagen im Hilfesystem und im Blickfeld der Öffentlichkeit 

nicht wahrgenommen werden

• Weil Kinder in der Wohnungsnotfallhilfe nach § 67 SGB XII rechtswidrig vertraglich von 

der Hilfe ausgeschlossen werden.

• Weil Kinder in Mietverträgen, Kündigungen, Räumungsklagen, Räumungsbeschlüssen 

und Räumungen durch Gerichtsvollzieher als Personen mit eigenen Rechten nicht 

vorkommen.

• Weil Ordnungsämter ihre Zuständigkeit für eine menschenwürdige ordnungsrechtliche 

Unterbringung  von Kindern rechtswidrig bestreiten.

• Weil Jugendämter bei Vollzug der Räumung von Familien rechtswidrig das Mittel der 

Fremdunterbringung anwenden. 

• Weil Kinder einseitig für die Fehler des Hilfesystems haftbar gemacht werden
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-CRC)

Artikel 1: 

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder

Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das

Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.
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1. Kinder in Wohnungsnotlagen – Kategorisierung

2. Folgen von Wohnungslosigkeit für Kinder

3. Die rechtliche Situation

4. Schritte zur Umsetzung der Kinderrechte in der Wohnungsnotfallhilfe

Übersicht
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Kinder in der besonderen Lebenslage Wohnungsnot
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Wer ist u Punkt a Punkt

???????

Kinder in der besonderen Lebenslage Wohnungsnot



A. Alle Menschen ohne 

eigene mietrechtlich 

abgesicherte Wohnung

Kinder, die auf der Straße leben; Kinder, die mit einem Elternteil

zusammenleben, der Leistungen gem. § 67 SGB XII bezieht und in einer

Einrichtung der Wohnungslosenhilfe betreut wird; Kinder, die mit ihren Eltern

ordnungsrechtlich untergebracht sind; Kinder, die mit einem Elternteil gem. § 19

od. § 31 i.V.m. § 27 SGB VIII in einer Einrichtung der Jugendhilfe betreut

werden; Kinder, die mit ihren Müttern in Frauenhäusern leben; Kinder, die nach

§ 34 SGB VIII untergebracht sind; neugeborene Kinder, die in einer Babyklappe

abgelegt wurden etc.

B. Wohnungsverlust steht 

unmittelbar bevor

Wegen Kündigung des Mietvertrages; eingereichter Räumungsklage;

anstehender Zwangsräumung; erheblichen sozialen Konflikten in Familie oder

Nachbarschaft

C. in unzumutbaren 

Wohnverhältnissen lebend

Wohnung verfügt nicht über ein eigenes WC oder Bad; bauliche oder

gesundheitsgefährdende Mängel; beengte Wohnverhältnisse durch

Unterschreitung der Mindestquadratmeterzahl oder Überbelegung der

Wohnung; gesundheitliche und soziale Notlagen; Opfer häuslicher Gewalt

D. als Zuwanderinnen und 

Zuwanderer in gesonderten 

Unterkünften 

Kinder in Asylbewerberunterkünften; unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

E. ehemals von Wohnungs-

losigkeit betroffen o. bedroht 

u. auf Unterstützung zur 

Prävention von erneutem 

Wohnungsverlust angewiesen

ehemalige Straßenkinder u. Kinder, die aus Jugendhilfeeinrichtungen oder

kinderpsychiatrischen Einrichtungen entlassen wurden, über eigenen

Wohnraum verfügen (bei Minderjährigen zur Zeit rechtl. kaum möglich),

aufgrund fehlender Kräfte oder Kompetenzen in bestimmten Bereichen jedoch

weitergehende Unterstützungsbedarfe haben

F. indirekt von Wohnungs-

losigkeit betroffen

ein umgangsberechtigter Elternteil ist wohnungslos
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1. Kategorien von Kindern in Wohnungsnotlagen



Soziale Schwierigkeiten, die mit der besonderen 

Lebenslage Wohnungsnot verbunden sein können:
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- keine Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Wohnung, keine Privatsphäre

- Armut

- Doppeltes Beschämungs- und Ohnmachtserleben (eigenes + Eltern)

- Diskriminierung, Mobbing, verbale Gewalt in Kindergarten bzw. Schule u. als Folge 

psych. Probleme, Schulangst bis hin zur Schulverweigerung

- soziale Isolation

- Schulabschluss und Berufsausbildung gefährdet

- Gesundheitsgefährdung; z.B. kein Geld für Zuzahlung zu Zahnspange, Brille etc.

- fehlende Teilhabe an Sport-, Freizeit- und Kulturangeboten

- Misstrauen ggü. / Angst vor Institutionen und sozialpädagogischer Betreuung

- psychische Probleme (z. B. suizidale Tendenzen, Essstörungen)

- Vernachlässigung der eigenen Person (z.B. Ernährung, Körperpflege, 

Gesundheitsfürsorge)

- Substanzmittelmissbrauch und Realitätsflucht

- delinquentes oder kriminelles Verhalten

- etc.



2. Folgen von Wohnungslosigkeit für Kinder

Die Ergebnisse der KiGGS- Studie von 2008 ergaben, dass die Wohnung und die

Wohnumgebung für die körperlich-seelische Entwicklung und die Gesundheit von Kindern eine

herausragende Rolle spielen (KiGGS 2008, S. 26 ).

Auf die Folgen von Wohnungslosigkeit für Kinder weist die UN in ihrem Informationsblatt 21 (Fact

Sheet No. 21/Rev.1) zum United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) hin.

Danach haben eine unzureichenden Wohnung, Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit

gravierende negative Auswirkungen auf das Aufwachsen, die Entwicklung, Bildungschancen,

Gesundheit und das persönliche Sicherheitsempfinden von Kindern (vgl. UN-HABITAT 2014, S.

18). UN-HABITAT betont, dass es neben der sichtbaren Wohnungslosigkeit von Straßenkindern

auch die verdeckte Wohnungsnot durch „cramped [beengt], crowded [überfüllt], noisy

[lärmbelasted] or run-down [heruntergekommen] housing conditions“ (ebd, S. 19) gibt und diese

ebenso die Entwicklung, Gesundheit und die Fähigkeiten zu lernen und zu spielen beeinträchtigt.

Kinder in Wohnungsnot sind anfälliger für emotionale Probleme wie „anxiety [innere Unruhe],

sleeplessness, aggression an withdrawal [Sichzurück-ziehen]“ (ebd.).

Zwangsräumungen wirken sich besonders verheerend auf Kinder aus. Eine Studie von

Rahmatullah aus dem Jahr 1997 ergab, dass

„the impact of forced evictions on children’s development is considered to be

similar to that of armed conflict” 

(Rahmatullah 1997, zit. n. UN-HABITAT 2014, S. 20). 
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Folgen von Wohnungslosigkeit für Kinder

Aus einer in den Niederlanden 2008 / 2009 durchgeführten Studie zu den

Lebensbedingungen von Kindern, die mit ihren Eltern in Obdachlosenunterkünften

leben, liegen ähnliche Ergebnisse vor. Die Studie ergab, dass Kinder in

Obdachlosenunterkünften in den Niederlanden im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern

überdurchschnittlich oft von psycho-sozialen und psychischen Problemen, insbesondere

Depressionen und Angstzuständen, betroffen sind. (vgl. Brilleslijper-Kater et al. 2009, S. 22).

Bereits zwei Jahre zuvor belegten in den USA die Ergebnisse der groß angelegten Studie zu

„Characteristics and Dynamics of Homeless Families with Children“ in der USA-weite

Forschungsergebnisse zusammengeführt wurden, um eine Typologie wohnungsloser

Familien zu entwickeln, die oben ausgeführten Auswirkungen auf Kinder (Rog et al. 2007, S.

2-14). Ferner bestätigte diese Studie die negativen Auswirkungen von Wohnungslosigkeit auf

die schulische Leistung von Kindern. So ergab eine 2004 in New York durchgeführte

Untersuchung, dass mit Eintritt der Wohnungslosigkeit die schulischen Leistungen

signifikant zurückgingen und nach Beendigung der Wohnungslosigkeit teilweise wieder

anstiegen. 50 % der wohnungslosen Kinder mussten jedoch ein Schuljahr, 22 % zwei

Schuljahre wiederholen (ebd.).
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Folgen von erzwungener Trennung von den Eltern

Die Studie von Rog et al. ergab außerdem, dass eine während der Wohnungslosigkeit

erfolgte Trennung der Kinder von ihren Eltern negative Auswirkungen auf deren späteres

Leben hatte. In einer in Philadelphia durchgeführten Begleitstudie zu drei Programmen für

wohnungslose Erwachsene mit einer Doppeldiagnose zeigte sich, dass diejenigen, die als

Kinder eine Fremdunterbringung erlebt hatten, geringere Fortschritte machten als die

anderen Teilnehmer (Rog et al. 2007, S. 2-14). Kinder, die zeitweise getrennt von ihren

Eltern untergebracht wurden, hatten ein doppelt so hohes Risiko, als Erwachsene erneut

wohnungslos zu werden als Kinder, die keine Trennung erlebten (ebd.).

Zusätzlich ergab die Studie:

“But at any level of risk, homeless families were far more likely to become separated

from their children than housed families. That is, even if a housed mother was both drug-

dependent and experiencing domestic violence, she was less likely to have her children

separated from her than a homeless mother who had neither of these factors” (Cowal et

al., 2002 zit. n. Rog et al. 2007, S. 2-3 - 2-4).

“Surprisingly, many of the separations occurred after families were rehoused.” (Rog et al.

2007, S. 2-3 - 2-4).
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Zwangstrennungen in Berlin und  Brandenburg



Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(ICESCR)

Artikel 11 ICESCR 

„the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, 

including adequate [...] housing“

Ergänzt durch:

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: 

The right to adequate housing (Art. 11 (1) of the Covenant).

Das Recht auf adequate housing bedeutet: „the right to live somewhere in security, peace

and dignity“ (CESCR 1991, S. 2). Dieses Recht sei zudem von zentraler Wichtigkeit um alle

anderen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in Anspruch nehmen zu können (ebd.,

S. 1). Das Recht auf adequate housing gilt für Jeden. Anspruchsberechtigt sind Einzelpersonen

und Familien, unabhängig von Alter, wirtschaftlichem Status oder sonstigen Faktoren (ebd.).

Damit steht dieses Recht eindeutig auch Kindern zu.
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3. Die rechtliche Situation



Grundelemente, die gemäß dem General Comment No. 4 zwingend erforderlich sind:

• gesetzlichen Mieterschutz, 

• Zugang zu Dienstleistungen, sozialen Einrichtungen, natürlichen Ressourcen und 

Infrastruktur, 

• Bezahlbarkeit der Wohnung (ohne dass dadurch andere Grundbedürfnisse eingeschränkt 

werden), 

• Bewohnbarkeit im Sinne von angemessener Größe, physischem Schutz und Sicherheit, 

• gut erreichbare Lage der Wohnung besonders für benachteiligte Gruppen wie Ältere, 

Kinder oder kranke Personen, 

• eine Wohngegend mit sozialen Einrichtungen wie Schulen, Kinderbetreuungs-

einrichtungen, Arbeitsmöglichkeiten und Gesundheitsdiensten in der Nähe 

• sowie die Berücksichtigung der kulturellen Identität(en) und Diversität der Bewohner. 

(ebd. S. 3)

(Für den General Comment No. 4 liegt bisher keine amtliche deutsche Übersetzung vor. Die dt. Übersetzung auf dieser Folie 

stammt von der Autorin.) 
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Europäische Sozialcharta (ESC) 

Artikel 16 ESC die Verpflichtung des Staates, zur „Förderung des Baues familiengerechter

Wohnungen

Artikel 31 ESC „Everyone has the right to housing.“ (ESC 1996, S. 4, von Deutschland

bisher nicht ratifiziert)

Die Vertragsstaaten verpflichten sich darin, um die wirksame Ausübung des Rechts auf

Wohnung zu gewährleisten, „Maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind:

 1. den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem Standard zu fördern;

 2. der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit dem Ziel der schrittweisen

Beseitigung abzubauen;

 3. die Wohnkosten für Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, so zu

gestalten, daß [sic !] sie tragbar sind“ (nichtamtl. dt. Übersetzung)

nichtamtl. dt. Übersetzung: URL: http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/163.htm
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Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Achtes Kapitel (§§ 67-69 SGB XII) 

§ 67 SGB XII Personen in besonderen, mit sozialen Schwierigkeiten verbundenen

Lebensverhältnissen, denen es an eigenen Kräften fehlt, um diese Schwierigkeiten zu

überwinden

§ 68 SGB XII. Dazu gehören alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten

abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern.

Weiter konkretisiert werden diese Leistungen in den §§ 2 – 6 DVO. Neben Beratung,

persönlicher Betreuung, der Beratung und Betreuung von Angehörigen, Hilfen zur

Ausbildung bzw. Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes, sind dies insbesondere

Maßnahmen bei der Erhaltung und zur Beschaffung einer Wohnung (§ 4 DVO).

Der Ausschluss von Kindern von Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII einzig aufgrund ihres

Alters, findet weder im Gesetz noch in der DVO eine Rechtsgrundlage.

Für ein Kind bedeutet dies, dass es sowohl in der besonderen Lebenslage Wohnungsnot als

auch in anderen besonderen Lebenslagen, sofern diese mit sozialen Schwierigkeiten

verbunden sind und dem Kind die Kräfte zur Überwindung dieser Schwierigkeiten bzw. zur

Verhütung der Verschlimmerung dieser Schwierigkeiten fehlen, einen eigenen

Rechtsanspruch auf Leistungen gemäß §§ 67 ff. SGB XII hat, sofern diese Leistungen nicht

durch Leistungen nach dem SGB VIII oder SGB II tatsächlich, gezielt und mit Aussicht auf

Erfolg erbracht werden. (vgl. Roscher 2012, S. 585 - 586)
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Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

Im Unterschied zu den Voraussetzungen im SGB XII ist im SGB VIII nicht die situations-

und lebensweltorientierte Überwindung der besonderen Lebenslage und der damit

verbundenen Schwierigkeiten das Ziel der Hilfeleistung, sondern eine individuell-

biografieorientierte Hilfe zur Erziehung und zur Förderung der Entwicklung.

Für Kinder in Wohnungsnotlagen maßgeblich sind v.a. § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 13 SGB VIII

(Jugendsozialarbeit). Den Leistungen der Jugendsozialarbeit liegt jedoch kein

Rechtsanspruch zugrunde. Es handelt sich um „Soll-Leistungen“, die jungen Menschen

„zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller

Beeinträchtigungen“ angeboten werden sollen, um „ihre schulische und berufliche

Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern.“

Jugendliche in sozialen Schwierigkeiten, die zwar eine Wohnung benötigen, aus

unterschiedlichsten Gründen aber eine sozialpädagogische Betreuung durch die Kinder- und

Jugendhilfe ablehnen, scheiden jedoch von vorneherein als Anspruchsberechtigte aus.
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Verfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf.)

Artikel 47

(Wohnung)

(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des

Rechts auf eine angemessene Wohnung zu sorgen, insbesondere durch Förderung

von Wohneigentum, durch Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus, durch

Mieterschutz und Mietzuschüsse.

(2) Die Räumung einer Wohnung darf nur vollzogen werden, wenn Ersatzwohnraum

zur Verfügung steht. Bei einer Abwägung der Interessen ist die Bedeutung der

Wohnung für die Führung eines menschenwürdigen Lebens besonders zu

berücksichtigen.
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC) 

Die zentralen Inhalte der CRC sind (vgl. Simon 2012, S. 9): 

 Protection: Kinder haben ein Recht auf besonderen Schutz durch die Staaten 

(Schutzrechte) 

 Participation: Kinder haben ein Recht, gehört und als eigenständige Rechtssubjekte 

ernst genommen zu werden; als solche haben sie ein Recht auf Beteiligung bei allen 

Maßnahmen, die sie betreffen, und ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und 

Mitsprache (Beteiligungsrechte)

 Provision: die Bedürfnisse von Kindern, etwa nach einem angemessenen 

Lebensstandard (sauberes Trinkwasser, Ernährung, angemessene Wohnung) oder nach 

Bildung, sind Rechtsansprüche (Versorgungsrechte) 
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC) 

Artikel 16 CRC garantiert jedem Kind den Anspruch auf rechtlichen Schutz der Privatsphäre

vor willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen u.a. in sein Privatleben und in seine Wohnung.

Damit begründet Art. 16 CRC nicht nur Abwehrrechte, sondern stellt auch eine positive

Verpflichtung der Vertragsstaaten dar, durch legislative und administrative Maßnahmen

diesen Schutz zu verwirklichen. Voraussetzung für die Gewährung des Rechtes auf den

Schutz der Wohnung ist jedoch zunächst einmal der Besitz oder das Nutzungsrecht für eine

Wohnung.

In Art. 27 CRC wird „das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen,

seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard“ anerkannt.

Art. 27 Abs. 3 CRC verpflichtet die Vertragsstaaten, im Rahmen ihrer Mittel bedürftige Eltern

bei der Versorgung ihrer Kinder „insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und

Wohnung“ zu unterstützen. Somit handelt es sich bei Art. 27 Abs. 3 CRC um eine

Verpflichtung der Vertragsstaaten zu gesetzgeberischer Tätigkeit.

Wesentlich für Kinder in Wohnungsnot ist der in Art. 27 Abs. 3 CRC betonte Zusammenhang

zwischen der Wohnung und der körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen

Entwicklung des Kindes. Damit zeigt er auch auf, wie eng das Recht auf eine Wohnung mit

dem Recht auf Leben, auf Gesundheit, auf Bildung und auf Teilhabe am kulturellen Leben

zusammenhängen.
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Weitere signifikante Rechte des Kindes (CRC)

 Vorrangige Berücksichtigung der best interests of the child (Art. 3 CRC)

 Diskriminierungsverbot (Art. 2 CRC)

 Erziehung durch die Eltern (Art. 5 u. 18 CRC)

 Trennung von den Eltern (Art. 9 u. Art. 20 CRC)

o Schutz von Geschwistern vor Zwangstrennung (fehlt in der CRC)

 Mitspracherecht, rechtliches Gehör (Art. 12 CRC)

 Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung (Art. 19 CRC)

 Gesundheitsvorsorge, Zugang zu Gesundheitsdiensten (Art. 24 CRC)

 Recht auf Bildung (Art. 28 u. 29 CRC)

 Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel, Beteiligung an kulturellem und künstlerischem 

Leben; staatliche Förderung (Art. 31 CRC)
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Kinderrechtsverletzungen im Lebenslauf von Kindern in Wohnungsnot 



Fazit:
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Gemeinsam ist allen Kindern in Wohnungsnot, dass sie trotz widrigster Lebens- und

Umweltbedingungen, die häufig mit sozialer Exklusion verbunden sind, ihren Lebensalltag

bewältigen. Jedes Kind entwickelt eigene Kompetenzen und Strategien, um in seiner

Lebenswelt bestehen zu können, auch wenn diese Überlebensstrategien nicht immer zu den

geforderten Einstellungen, Werten und Verhaltensweisen passen, die unser Gemeinwesen

als unverzichtbar für eine erfolgreiche Lebensgestaltung ansieht.

Die meisten dieser Kinder wissen nicht, dass es Kinderrechte gibt, ihren Eltern sind sie häufig

auch nicht präsent und die Fachkräfte in Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe und

Ordnungsrecht scheinen die CRC nicht zu kennen oder sie zu ignorieren.

Besonders nachhaltig auf das gesamte weitere Leben wirken sich die Ausgrenzungs- und

Diskriminierungserfahrungen und der erschwerte Zugang zu formaler Bildung aus. Fehlende

Schul- und in der Folge Berufsausbildung und psychische Beeinträchtigungen sind im

Erwachsenenalter nur schwer auszugleichen. Politik und Öffentlichkeit ignorieren bisher

jedoch weitestgehend die Problematik dieser Kinder. Lediglich in der Vorweihnachtszeit

tauchen sie als „arme Straßenkinder“ in den Medien auf



4. Schritte zur Verwirklichung der Kinderrechte in der

Wohnungsnotfallhilfe 

• Politik

• Implementierung und Umsetzung von Artikel 11 ICESCR The right to adequate 

housing im Grundgesetz (Kindern und ihren Eltern im Grundgesetz das Recht auf eine eigene, 

mietvertraglich abgesicherte Wohnung garantieren)

• Ratifizierung der revidierten Europäischen Sozialcharta und Umsetzung von Art. 31 ESC

• Bundesweite Implementierung und Umsetzung von Artikel 47 BbgVerf

• Differenzierte Statistik zu Kindern in Wohnungsnot führen (vgl. ICESCR 2011: Vereinte Nationen 

(2011): Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Prüfung der Staatenberichte nach Artikel 16 und 

17 des Paktes. Abschließende Bemerkungen des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 

Deutschland. Übersetzung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Englischen. E/C.12/DEU/CO/5. 

46. Tagung. Genf)

• Bedarfsdeckende Förderung des sozialen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Kindern für ein gesundes Aufwachsen

• Etablierung eines „Straßenkinderhauses“ in jeder Stadt (vgl. Konferenz der Straßenkinder und 

Flüchtlingskinder vom 25.9.2015 in Berlin) 

• Leistungskürzungen der Jobcenter ausschließen, wenn Kinder zur Bedarfsgemeinschaft 

gehören  (Abhilfe der Rüge des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes in seinen Concluding observations on 

the combined third and fourth periodic reports of Germany „that the statutorily prescribed practice of imposing 

sanctions following noncompliance with duties connected to unemployment assistance may affect children’s standard 

of living when imposed on families or unemployed adolescents” (CRC 2014a, S. 12))
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• Öffentliche Träger der Sozialhilfe und der Jugendhilfe

• Die Träger der Sozialhilfe reichen die MiZi der Amtsgerichte direkt nach Eingang zur 

sofortigen Bearbeitung an die Träger nach § 67 SGB XII weiter

• ungeklärte örtliche oder sachliche Zuständigkeiten dürfen nicht zur Verzögerung bei der 

Bearbeitung führen (schnelle Zuständigkeitsklärung analog § 14 SGB IX)

• Mietrückstände grundsätzlich übernehmen, wenn Kinder betroffen sind 

• Inobhutnahme nicht als Mittel zur Beseitigung der Obdachlosigkeit von Kindern 

missbrauchen

• statt Trennung der Kinder von ihren Eltern beim Verlust der Wohnung jedes verfügbare 

ordnungsrechtlichen Mittel zur Wohnraumbeschaffen und Vermeidung von Obdachlosigkeit 

nutzen

• Bewilligung von Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII für Kinder, wenn der Bedarf aufgrund einer 

besonderen Lebenslage verbunden mit sozialen Schwierigkeiten besteht und nicht 

anderweitig gedeckt wird

• Kinder und ihre Eltern nicht in Obdachlosenunterkünfte einweisen. Stattdessen Mietschulden 

übernehmen, Ersatzwohnung stellen oder Wiedereinweisung nach Ordnungsrecht

• Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Wohnungsnot verstärken

• Gemeinden, Ämter und Städte müssen von ihren Rechten nach § 7 AG SGB XII Gebrauch 

machen und in dringenden Fällen selber vorleisten.
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• Freie Träger der Wohnungsnotfallhilfe

• Kinderrechte im eigenen Unternehmen verschriftlichen und verwirklichen 

• Kinderschutzkonzepte entwickeln (vgl. BKiSchG / KKG)

• Mitarbeiter_innen für Kinderrechte und Kinderschutz sensibilisieren

• Aufhebung der Altersdiskriminierung in den Leistungstypen der Wohnungslosenhilfe

• Erweiterung der Leistungsberechtigten in den bestehenden Leistungsvereinbarungen auf alle

Personen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn 

sie aus eigener Kraft nicht fähig sind diese Schwierigkeiten zu überwinden. (§ 67 SGB XII)

• Leistungstyp „Betreutes Familienwohnen“ vereinbaren (u.a. über Ziele, Art, Inhalt und Umfang von 

Leistungen für jedes einzelne Mitglied der Bedarfsgemeinschaft, z.B. in Modulform)

• Konzept des „Housing First“  immer anwenden, wenn Klient_innen mit einem Kind / Kindern 

zusammenleben oder Kinder bereits alleine oder in WG‘s wohnen können (vgl. Konferenz der Straßenkinder und 

Flüchtlingskinder vom 25.9.2015 in Berlin) 

• mit der Wohnungswirtschaft Vereinbarungen zur Beratung und Betreuung von Mietschuldnern 

anstreben. 

• zusätzlich Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden Ämtern und Städten zur Betreuung  von 

Wohnungsnotfälle anstreben, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt die erforderlichen Hilfen zu leisten

• Verhindern, dass unter dem Vorwand des Kinderschutzes neue „Familienobdächer“ und Obdachlosen-

siedlungen wie in den 60er- Jahren etabliert werden, um die Ghettoisierung, Segregation, 

Überwachung und teilweise Entmündigung von Familien in Wohnungsnot zu legitimieren

• Geschwister nicht trennen, falls eine Trennung von Kind(ern) und Eltern z.B. auf Wunsch der Kinder 

oder im Falle von häuslicher Gewalt unvermeidbar ist. 
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• Wohnungswirtschaft / Vermieter

• Kinder in jeden Mietvertrag namentlich mitaufnehmen

• Kooperationen mit der Wohnungsnotfallhilfe eingehen und diese bei jedem die 

Wohnung gefährdenden Mietrückstand bzw. Verhalten einbeziehen

• Wohnungen im Rahmen des „Housing-First-Ansatzes“ an ehemalige „Straßenkinder“ 

vermieten oder als Trägerwohnungen für WG‘s und Einzelappartements zur 

Betreuung ehemalige „Straßenkinder“ zur Verfügung stellen (inklusive der Erlaubnis 

zur Haltung eines Haustieres) (vgl. Konferenz der Straßenkinder und Flüchtlingskinder vom 25.9.2015 

in Berlin) 
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• Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

• Wertschätzung. Kinder wahrnehmen, ansprechen, sich bekannt machen, Auftrag 

und Ablauf verständlich erklären (psychoedukatives Vorgehen, Transparenz)

• sich als Ansprechpartner_in anbieten

• Akzeptieren, wenn Kinder und Jugendliche Maßnahmen der Jugendhilfe ablehnen 

und gemeinsam mit ihnen Alternativen (auch alternative Wohnformen) entwickeln

• Schulverweigerern Zugang zu alternativen Schulformen / Bildungsangeboten 

erschließen (z.B. Off Roads Kids: Flex-Fernschulsystem)

• Kinderrechte und Kinderschutz als immanenten Bereich der Sozialen Arbeit 

verstehen 

• Kinder und Eltern über Kinderrechte aufklären

• Netzwerkarbeit zum Schutz von Kindern und ihren Rechten
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.
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Sigrid Krämer M. A.

Insoweit erfahrene Fachkraft gem. §§ 8a, 8b SGB VIII

Brandenburger Wohnungsnotfallhilfe gGmbH

info@brawobrawo.de
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